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§ 956 Zuchtprogramm für die Rasse Missouri Foxtrotter  

a. Ursprung 
 
Die Zucht von Missouri Foxtrotter in Deutschland wird von den in Deutschland anerkannten 
Züchtervereinigungen in eigenständigen Populationen betrieben. Die deutschen Züchterver-
einigungen halten im Sinne der Vorgaben der EU und des deutschen Tierzuchtrechts die von 
der Missouri Fox Trotting Horse breed association, PO Box 1027, Ava, MO65608 aufgestell-
ten Grundsätze ein.  
 

b. Zuchtziel 
 
Rasse   Missouri Foxtrotter»MisosMM 
 
Herkunft   »USA, Missouri 
 
Größe   »ca. 142 cm bis 163 cm 
 
Farben   alle, auch Schecken 
 
Typ   ausdrucksvolles, ausdauerndes und belastbares Gang-

pferd  

Gebäude  
   Kopf feiner und trockener Kopf; kleine, aufgerichtet stehende 

Ohren; große, wache Augen 
   Hals günstig angesetzt und bei genügend Länge passend 

zum Körper 
   Körper gut bemuskelte und schräg gelagerte Schulter mit genü-

gend Länge; viel Brusttiefe 
   Fundament korrekt, trocken, große und belastbare Gelenke; gute  
     Bemuskelung; zum Körper passende große Hufe 
 
Bewegungsablauf Der Missouri Foxtrotter verfügt als Besonderheit über 

den Foxtrott (Trab-Tölt) als weitere Gangart.  
 
Einsatzmöglichkeiten vielseitiges und ausdauerndes Wanderreitpferd, Distanz-

reiten, in der Heimat Einsatz bei den Forstrangern; eini-
ge Pferde haben gutes Springvermögen   

 
Besondere Merkmale sehr ausdauerndes, schnelles und geländegängiges 

Pferd; viel Sitzkomfort; genügsam, arbeitswillig, sehr 
umgänglich und mit einem gesunden Drang nach vorn  

c. Zuchtmethode 
 
Das Zuchtbuch ist geschlossen. Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Rein-
zucht. Es sind keine Veredlerrassen zugelassen. 

d. Gestaltung und Führung des Zuchtbuches 
 

1.1. Zuchtbucheinteilung 
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Das Zuchtbuch für Hengste besteht aus der Hauptabteilung. 
 
Die Hauptabteilung des Zuchtbuches für Hengste wird unterteilt in die Abschnitte 
• Hengstbuch I und 
• Hengstbuch II 
 
Das Zuchtbuch für Stuten besteht aus der Hauptabteilung. 
 
Die Hauptabteilung des Zuchtbuches für Stuten wird unterteilt in die Abschnitte 
• Stutbuch I und 
• Stutbuch II. 
 

1.2. Eintragungsbestimmungen 
(1) Zuchtbuch für Hengste 
(1.1) Hengstbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 

Eingetragen werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste, deren Väter und Väter der Mütter 
in der Hauptabteilung oder einer der Hauptabteilung entsprechenden Abteilung eines Zucht-
buches einer Züchtervereinigung eingetragen sind und deren Mütter in der Hauptabteilung 
oder einem der Hauptabteilung entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchter-
vereinigung eingetragen sind, 

• die gem. § 9 ZBO auf einer Sammelveranstaltung einer Züchtervereinigung mindes-
tens die Gesamtnote 7,0 erhalten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintra-
gungsmerkmal unterschritten wurde, 

• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung die Anforderungen an die Zucht-
tauglichkeit und Gesundheit erfüllen, 

 
 (1.2) Hengstbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Auf Antrag werden alle Hengste mit im Zuchtbuch der selben Rasse oder einer zugelas-
senen Rasse eingetragenen Eltern frühestens im 3. Lebensjahr eingetragen, die zwar die 
abstammungsmäßigen Voraussetzungen, d.h. beide Elternteile sind in der Hauptabtei-
lung eingetragen, nicht aber die leistungsmäßigen Voraussetzungen erfüllen und die 
durch die Züchtervereinigung identifiziert sowie in der äußeren Erscheinung bewertet 
worden sind, jedoch nicht in Hengstbuch I eingetragen werden können. 
 
In den Fällen, in denen Hengste aufgrund der Entscheidung 96/78 EWG eingetragen 
werden müssen, müssen diese Hengste zum nächstmöglichen Kör- bzw. Eintragungs-
termin vorgestellt werden, um auf ihre Verwendbarkeit im Zuchtprogramm beurteilt wer-
den zu können. 
 
 (2) Zuchtbuch für Stuten  
(2.1) Stutbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind, 

• deren Väter und Mütter in der Hauptabteilung oder einer der Hauptabteilung ent-
sprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen 
sind, 

• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gem. § 9 ZBO eine Gesamtnote 
von 6,0 erreichen, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerkmal unter-
schritten wurde, 

 
 (2.2) Stutbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches) 
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind, 

• deren Väter und Mütter in der Hauptabteilung oder einer der Hauptabteilung  
entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung einge-
tragen sind, 

• die in der äußeren Erscheinung gemäß § 9 ZBO bewertet worden sind 
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e. Leistungsprüfungen 
 

1. Bewertung der Funktionalität und des Körperbaus 
Für die Eintragung in die Zuchtbücher werden nachfolgende Merkmale der äußeren Erschei-
nung unter besonderer Berücksichtigung des Bewegungsablaufes bewertet: 

 
1.1. Beurteilungssystem 
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach  § 14 ZVO: 

 
10 = ausgezeichnet  5 = genügend 
 9 = sehr gut   4 = mangelhaft 
 8 = gut    3 = ziemlich schlecht 
 7 = ziemlich gut   2 = schlecht  
 6 = befriedigend   1 = sehr schlecht 
     0 = nicht ausgeführt/nicht bewertet 

 
Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtpferd im Hinblick auf die Verbes-
serung der Reiteigenschaften der Population. 

 
 1.2. Eintragungsmerkmale: 

1.   Typ (Rasse- und Geschlechtstyp) 
2.  Körperbau einschließlich Fundament 
3.  Korrektheit des Fundaments und der Bewegung 
4. Schritt 
5. Foxtrott 
6.  Galopp (sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst) 
7.  Gesamteindruck 

 
Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der erfassten Eintragungs-
merkmale. 

 
e. Bewertung der Eigenleistung 
 
Hengst- und Stutenleistungsprüfungen 

Für Pferde der Rasse Missouri Foxtrotter gibt es keine verpflichtende Hengst- und Stuten-
leistungsprüfung. Die Pferde können freiwillig eine Leistungsprüfung gem. den Richtlinien der 
verschiedenen Gangpferderassen (Paso-Rassen) im Feld absolvieren. 
 

f. Ausstellung von Zuchtbescheinigungen 
 

Für jedes Pferd, dessen Eltern in das Zuchtbuch der Rasse der jeweiligen Züchterverei-
nigung eingetragen sind, wird eine Zuchtbescheinigung gemäß § 12 ZBO als Abstam-
mungsnachweis ausgestellt.  

 


